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„Wodka ist eine Spirituose aus Ethylalkohol 
landwirtschaftlichen Ursprungs, der durch Gä-
rung mit Hefe aus Kartoffeln und/oder Getreide 
oder anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen 
gewonnen wird und so destilliert und/oder  
rektifiziert wird, dass die sensorischen Eigen-
schaften der verwendeten Ausgangsstoffe und 
die bei der Gärung entstandenen Nebenerzeug-
nisse selektiv abgeschwächt werden. Danach 
kann eine erneute Destillation und/oder eine 
Behandlung mit geeigneten Hilfsstoffen… vor
genommen werden, um dem Wodka die beson-
deren sensorischen Eigenschaften zu verleihen. 
Der Mindestalkoholgehalt von Wodka beträgt 
37,5 % vol.“

Für Nebenbestandteile, die beim Herstel-
lungsprozess gebildet werden können, 
wurden Höchstmengen festgelegt, die jeweils 
auf den Gehalt an Ethylalkohol des Getränks 
bezogen sind (r.A. = reiner Alkohol).
So darf Wodka maximal
• �10 mg Methanol pro 100 ml r.A.,
• �1,5 mg Gesamtsäuregehalt, ausgedrückt als 

Essigsäure pro 100 ml r.A.,
• �1,3 mg Ester, ausgedrückt als  

Ethylacetat pro 100 ml r.A.,
• �0,5 mg Aldehyde, ausgedrückt als  

Acetaldehyd pro 100 ml r.A.,
• �0,5 mg höhere Alkohole, ausgedrückt als 

Methyl-2-Propanol-1 pro 100 ml r.A.,
• �1,5 mg Abdampfrückstand pro 100 ml r.A.,
• �0,1 mg flüchtige Stickstoffbasen,  

ausgedrückt als Stickstoff pro 100 ml r.A. 
enthalten,

• �Furfural darf nicht nachweisbar sein.

Ein Wodka mit einem Alkoholgehalt von  
37,5 vol % darf demnach maximal 37,5 mg  
(= 0,0375 g) Methanol im Liter enthalten.
2011 wurden im CVU-OWL 11 verschiedene 
Wodkas untersucht, davon war auf fünf Pro-
ben die Firma B. als Hersteller angegeben.

In zwei dieser Wodkas waren 12,6 g/l bzw. 
14,7 g/l Methanol nachzuweisen. Zusätzlich 
wurden in beiden Getränken etwa 10 g/l 
Isopropanol nachgewiesen. Entsprechende 
Spirituosen sind nicht für den menschlichen 
Konsum und damit nicht als Lebensmittel 
geeignet.

Im Dezember 2011 hat das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) anlässlich der Unter-
suchungsbefunde aus Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen eine gesundheitliche Einschät-
zung der überhöhten Methanolgehalte in 
Wodka veröffentlicht. Darin heißt es:
„Methanol hat ein hohes neurotoxisches Poten-
zial, das durch seine Metaboliten Formaldehyd 
und Ameisensäure bewirkt wird. Bei akuter 
Intoxikation kommt es wie bei Ethanol zu einem 
Rauschzustand, dem Allgemeinsymptome wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel folgen. 
Die sich relativ spät ausbildende metabolische 
Azidose führt zu beschleunigter Atmung und 

Wodka
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schließlich zur Nervenschädigung, wobei der 
Sehnerv besonders betroffen ist; dies führt in 
leichten Fällen zu reversiblen Sehstörungen und 
in schweren Fällen zur Erblindung…
Eine akute Dosis von maximal 2 g Methanol 
führt nach den vorliegenden Erkenntnissen noch 
nicht zu bleibenden gesundheitlichen Schäden 
bei Erwachsenen. Diese Dosis entspricht dem 
Verzehr (innerhalb kurzer Zeit) von 109 ml eines 
Wodkas mit dem höchsten ermittelten Metha-
nol-Gehalt von 18,36 g/l und von 159 ml eines 
Wodkas mit dem niedrigsten Methanol-Gehalt 
von 12,6 g/l. Diese Verzehrsmengen haben bei 
den jeweiligen Methanol-Gehalten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine bleibenden Schäden 
zur Folge. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass in Einzelfällen deutlich höhere Mengen an 
Wodka verzehrt werden.“

Auf Trinkalkohole ist eine Branntweinsteuer 
zu entrichten. Eine derartige Steuer entfällt, 
wenn Alkohol für andere Verwendungs
zwecke durch Zusatz von Vergällungsmitteln 
genussuntauglich gemacht wurde. Spezielle 
Vergällungsmittel sind vorgeschrieben, z.B. 
darf Ethylalkohol, der mit Isopropanol aber 
auch mit Methanol denaturiert wurde, zur 
Verarbeitung in kosmetischen Mitteln wie 
Parfüms, Haarwasser etc, verwendet werden. 
Die hohen Gehalte an Methanol und Isopro
panol in den beiden als Wodka ausgewiese-
nen Proben, die beim Zoll aufgefallen und 
dort als Probe gezogen worden waren, lassen 
vermuten, dass es sich um vergällten Alkohol 
handelt, der eigentlich für die Verwendung 
in kosmetischen Mittel bestimmt war, aber 
verbotenerweise als Spirituose in den Verkehr 
gebracht wurde.
Neben den gesundheitlich bedenklichen 
„Wodkas“ wurden drei weitere Wodkas der 
Firma B. beanstandet, weil sie die rechtlich 
vorgeschriebenen Reinheitskriterien nicht 
erfüllten. In ihnen wurden Acetaldehyd

gehalte zwischen 8 und 11 mg/100 ml reiner 
Alkohol festgestellt (zulässig sind max. 0,5 
mg Acetaldehyd pro 100 ml r.A.). Derartige 
Getränke stellen vermutlich kein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko dar, da aber die vorge-
schriebenen Reinheitsanforderungen für 
Wodkas bei den nachgewiesenen Gehalten 
nicht erfüllt werden, sind solche Spirituosen 
nicht verkehrsfähig.

Es ist nicht die Regel, dass gesundheitlich 
bedenkliche Lebensmittel wie die methanol-
haltigen Spirituosen in den Verkehr gebracht 
werden; die Lebensmittelüberwachung ein-
schließlich der Untersuchungen dienen dem 
Zweck, das Risiko zu verringern; allerdings 
erfolgen Überprüfungen und amtliche Proben-
nahmen nur stichprobenhaft. Die Aufmerk-
samkeit von Verbrauchern und die Mitarbeit 
anderer Behörden – wie z.B. des Zolls – tragen 
dazu bei, Gefahren zu minimieren.

Aflatoxine – unerwünschter  
Schimmelbefall
Jeder kennt es, Lebensmittel werden immer 
wieder einmal von „Schimmel“ befallen. 
Schimmel, damit sind in diesem Zusammen-
hang Schimmelpilze gemeint, die im oder auf 
dem Lebensmittel wachsen. Schimmel ist 
nicht immer mit dem Verderb von Lebens
mittel verbunden, auch dient er zum Beispiel 
der Veredelung von Produkten wie Käse.  
Die Schimmelpilze, die einen Verderb ver
ursachen, sind solche, die spontan auf den 
Lebensmittel auftreten und in ihrem Stoff-
wechsel Substanzen produzieren, die für 
Menschen schädlich sind. Mykotoxine, so wer-
den diese schädlichen Substanzen genannt, 
wobei das Wort sich aus dem griechischen 
Wort „Mykos“ für Pilz und dem neulateini-
schen Wort „Toxin“ für Gift zusammensetzt. 
Zu ihnen gehören unter anderem die Afla-
toxine, die vor allem von dem Schimmelpilz 
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Aspergillus flavus gebildet werden, von dem 
sie auch ihren Namen haben: A(spergillus)-
fla(vus)-toxine. Die am häufigsten mit Afla
toxin bildenden Schimmelpilzen belasteten 
Lebensmittel sind Nüsse, Erdnüsse, Pista
zien, Feigen, Mandeln, Gewürze, Kokosflo-
cken und Mais. Problematisch sind beson-
ders weiterverarbeitete Erzeugnisse, da ein 
Schimmelbefall des Ausgangsmaterials oft 
nicht mehr zu erkennen ist. Viele Mykotoxine 
gelten als krebserregend, das Aflatoxin B1 
zum Beispiel, das am häufigsten vorkom-
mende der Aflatoxine, erhöht bereits in sehr 
geringen Dosen das Risiko an Leberkrebs zu 
erkranken und gilt als das stärkste natürlich 
vorkommende Kanzerogen. Eine Kontamina-
tion von Lebensmitteln mit zu hohen Gehalten 
an diesen Mykotoxinen bedeutet damit ein ge-
sundheitliches Risiko für den Menschen. Aus 
diesem Grund sind in der EU für bestimmte 
Mykotoxine, darunter auch die Aflatoxine, 
strenge Höchstgehalte festgelegt1), deren 
Einhaltung überwacht wird.2)3)

Erfreulicher Weise konnte 2011 bei nur zwei 
der auf Aflatoxine untersuchten Proben 
(entspricht 4 %) eine Überschreitung der fest-
gelegten Höchstgehalte festgestellt werden. 
Bei 22 % der untersuchten Proben wurden 
zwar Aflatoxine nachgewiesen, die Gehalte 
lagen aber unter den gesetzlich festgelegten 
Höchstgehalten.

Schimmelpilze wachsen bevorzugt auf 
abgestorbenem organischem Material, wie 
zum Beispiel heruntergefallenen Blättern. 
Wenn aber Pflanzen durch Krankheit, Dürre 
oder Insektenbefall geschwächt sind, ist ein 
direkter Befall mit Schimmelpilzen möglich. 
Zudem können Produkte aus Regionen mit 
feucht-warmem Klima, wegen der guten 
Wachstumsbedingungen für Aflatoxin bilden-
de Schimmelpilze, von diesen recht leicht 

befallen werden, wenn sie nicht richtig gela-
gert werden oder schlecht getrocknet sind. 
Die in der EU festgelegten Höchstgehalte 
für Aflatoxine werden in einigen Lebens-
mitteln aus solchen Regionen daher immer 
wieder überschritten. Um die betroffenen 
Sendungen bereits beim Import in die EU 
zu erkennen, werden besonders gefährdete 
Produkte bereits bei der Einfuhr stichpro-
benartigen Kontrollen unterzogen und wenn 
sie die für die EU geltenden Höchstgehalte 
überschreiten, zurückgewiesen. In die 
Gruppe dieser „gefährdeten“ Produkte fallen 
beispielsweise Paranüsse aus Brasilien, 
Erdnüsse aus China und Ägypten, Pistazien 
aus dem Iran, Feigen, Pistazien und Hasel-
nüsse aus der Türkei und Mandeln aus den 
Vereinigten Staaten. Da es nicht möglich ist, 
alle Sendungen bei der Einfuhr in die EU zu 
untersuchen, ist genau festgelegt wie viel 
Prozent der Einfuhren tatsächlich unter-
sucht werden müssen. Dies richtet sich zum 
einen danach, wie stark diese Lebensmittel 
aus der betroffenen Region bisher belastet 
waren und zum anderen auch danach, wie 
gut die Eigenkontrollen im Herkunftsland 
funktionieren. Auch wenn nicht alle Sen-
dungen bei der Einfuhr untersucht werden 
können, so müssen den Lebensmitteln 
doch Begleitdokumente einer offiziellen 
und anerkannten Stelle des Herkunftslands 
beiliegen, die bescheinigen, dass die Anfor-
derungen der EU erfüllt werden. Die Kosten, 
die im Zusammenhang mit den stichproben-
artigen Untersuchungen entstehen, trägt 
dabei der Unternehmer, der die Sendungen 
in die EU einführen will. Bei der ständigen 
Überprüfung, ob die beschriebenen Sonder-
vorschriften einen ausreichenden Schutz 
bieten und ob sie weiterhin erforderlich 
sind, hilft die regelmäßige Rückmeldung der 
Ergebnisse der Einfuhrkontrollen an die EU 
Kommission.4)
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Schimmelpilze bilden in den Lebensmittel-
sendungen oft so genannte Nester, in denen 
dann die Mykotoxinbelastung entsprechend 
hoch ist, während an anderen Stellen der 
gleichen Sendung keine Belastung gefunden 
wird. Besonders bei Produkten aus großen 
einzelnen Stücken wie getrockneten Feigen, 
sind die Mykotoxine uneinheitlicher verteilt 
als beispielsweise in verarbeiteten Erzeug
nissen. Schon bei der Entnahme der Probe 
muss daher genau darauf geachtet werden, 
dass repräsentative Proben an verschiedenen 
Stellen genommen und zu einer Sammel-
probe vereinigt werden. Nur so kann bei der 
anschließenden Untersuchung ein Ergebnis 
erzielt werden, dass eine Bewertung der 
gesamten Charge zulässt. Die Probenahme 
spielt in jedem Fall eine entscheidende Rolle 
für die Aussagekraft der anschließenden 
Untersuchung der Probe auf ihren Myko
toxingehalt. Die allgemeinen Kriterien, die  
bei der Probenahme eingehalten werden 
müssen, sind daher genau festgelegt.5)

Die Analyse der genommenen Proben erfolgt 
in amtlichen Laboren, die diese Untersuchun-
gen sachgerecht durchführen können. Die 
Labore müssen zudem in der Lage sein, die 
Analysen innerhalb einer angemessenen Zeit 
durchzuführen, da die Sendungen bis zur  
Beendigung aller amtlichen Kontrollen für den 
zollrechtlich freien Verkehr gesperrt bleiben.

Nach Eingang der Proben im Labor werden 
sie noch einmal gut gemischt und danach, je 
nach Menge der Sammelprobe, gegebenen-
falls in so genannte Laborproben unterteilt. 
Jede dieser Laborproben wird fein zerklei-
nert, wobei sie wiederum gut gemischt wird, 
so dass eine vollständige Homogenisierung 
erreicht wird. Direkt aus den Laborproben 
werden, neben der Menge die letztendlich un-
tersucht wird, auch identische Parallelproben 

für eventuelle Durchsetzungs-, Handels- und 
Schiedszwecke entnommen und eingelagert.

Zur Bestimmung des Aflatoxingehalts in einer 
Probe, also um z.B. herauszufinden, wie viel 
Aflatoxin B1 in der Probe ist, gibt es mehrere 
Methoden. Damit die Ergebnisse von unter-
schiedlichen Laboren trotzdem vergleichbar 
sind, sind auch hierfür allgemeine Kriterien 
festgelegt.5) Die verwendeten Methoden müs-
sen so genannte Leistungsniveaus erreichen, 
dazu gehört zum Beispiel die Anforderung 
welche Mengen des gesuchten Aflatoxins 
mindestens erkannt werden müssen.

Die Aflatoxine werden zunächst aus den Pro-
ben extrahiert, das kann je nach Art der Probe 
mit Lösungsmitteln, Wasser oder Mischungen 
aus beiden geschehen. Da die resultierenden 
Extrakte eine große Anzahl anderer Stoffen 
enthalten können, die bei der eigentlichen 
Messung stören, werden die Extrakte vor der 
Messung oft noch gereinigt. Die Reinigung 
der Extrakte kann unter anderem über so ge-
nannte Immunoaffinitätsmaterialien erfolgen. 
Diese Materialien enthalten Antikörper, die 
bevorzugt an das gesuchte Aflatoxin binden 
und es so festhalten, während andere Stoffe 
ausgewaschen werden, bevor danach das 
Aflatoxin zur weiteren Bestimmung wieder 
von dem Antikörper getrennt wird. Eine 
Möglichkeit den Gehalt zu bestimmen, ist 
die Fluoreszenzdetektion nach vorheriger 
chromatographischer Trennung des gesuch-
ten Aflatoxins von anderen, auch nach einer 
Reinigung, noch im Extrakt enthaltenen 
Stoffen. Die Farbe des von dem jeweiligen 
Aflatoxin fluoreszierten Lichts, ist übrigens 
auch bei der Benennung einzelner Aflatoxine 
bedacht worden, so steht das „B“ in Aflatoxin 
B1 für blau, da dieses Aflatoxin nach Anre-
gung durch UV-Licht blau fluoresziert. Die 
Intensität des abgegebenen Lichts steht in 
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einem bestimmten Verhältnis zur Menge des 
Aflatoxins in der Probe. Über den Vergleich 
mit Standards, also Proben, deren Aflatoxin-
gehalt man kennt, wird auf diese Weise die 
Menge in der untersuchten Probe berechnet.

Liegen die Untersuchungsergebnisse vor 
und die Höchstgehalte sind nicht überschrit-
ten, kann die Sendung in die EU eingeführt 
werden. Produkte, in denen die in der EU 
geltenden Höchstwerte überschritten sind, 
dürfen dagegen nicht importiert werden und 
werden zurückgewiesen.

Futtermittel – verschleppte  
Tierarzneimittel und Zusatzstoffe
In den letzten Monaten sorgte die Veröffent-
lichung einer im Auftrag des NRW-Verbrau-
cherschutzministeriums durchgeführten 
Studie zum Einsatz von Antibiotika in der 
Hähnchenmast* und die Pressemitteilung  
des BUND zum Nachweis von resistenten 
Keimen auf Hähnchenfleisch** für Aufsehen 
und sorgte für Schlagzeilen wie „Hähnchen 
auf Rezept“ (Kommentar NW, 15.11.2011)  
und „Hühnchen mit Keim im Angebot“  
(heute.de magazin, 09.01.12). Entsprechend 
der Ergebnisse der Studie des NRW-Verbrau-
cherschutzministeriums werden die meisten 
Masthähnchen im Laufe ihres 30 - 35 Tage 
langen Lebens mit Antibiotika behandelt. 
Aber auch andere Nutztiere wie z.B. Schwei-
ne, Rinder oder Kaninchen erhalten insbeson-
dere in der Massentierhaltung im Laufe ihres 
Lebens – oft mehrfach – Antibiotika.

Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung 
kann zu Rückständen dieser pharmakologisch 
wirksamen Substanzen im tierischen Lebens-
mittel wie Fleisch, Milch und Eiern führen. 
Außerdem werden die Voraussetzungen zur 
Entstehung resistenter Keime geschaffen. 
Die Anwesenheit eines Antibiotikums erzeugt 
für die Mikroorganismen in der Umgebung 
einen Selektionsdruck, der eine Anpassung 
an diese wachstumshemmend oder abtötend 
wirkende Substanz zur Folge haben kann. So 
können zum Beispiel die Mikroorganismen 
im Verdauungstrakt behandelter Tiere eine 
Resistenz gegen das eingesetzte Antibioti-
kum entwickeln. Durch die Ausscheidungen 
der Tiere gelangen diese in die Umwelt und 
werden zum Beispiel im Stall und auf Feldern 
verteilt.

Die meisten mit Antibiotika behandelbaren 
Erkrankungen werden von Bakterien ver-
ursacht. Resistenzen entstehen entweder 
spontan durch Mutation im Erbgut oder durch 
den Austausch genetischer Informationen 
mit anderen Bakterien. Dieser Austausch 
von Erbinformationen ist auch zwischen sehr 
entfernt verwandten Bakterienarten möglich, 
so dass die Gefahr einer sehr weiten Verbrei-
tung von Resistenzgenen besteht. Auch die 
Ansammlung verschiedener Resistenzgene 
in einem Bakterienstamm ist so möglich und 
kann unter Umständen zu multiresistenten 
Bakterien führen. Besonders bedenklich ist in 
diesem Zusammenhang, dass in der kommer-
ziellen Tierhaltung teilweise auch Antibiotika 

1) �VO (EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln
2) �M. Weidenbörner (2001): Encyclopedia of Food Mycotoxins, Springer, Berlin Heidelberg New York
3) �A.-S. Wendt (2007): Bestimmung von Aflatoxinen und Patulin mittels online-SPE-LC, Cuvillier Verlag, Göttingen
4) �VERORDNUNG (EG) Nr. 1152/2009 DER KOMMISSION  

mit Sondervorschriften für die Einfuhr bestimmter Lebensmittel aus bestimmten Drittländern wegen des Risikos  
einer Aflatoxin-Kontamination und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/504/EG

5) �VERORDNUNG (EG) Nr. 401/2006 DER KOMMISSION 
zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle des Mykotoxingehalts  
von Lebensmitteln
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eingesetzt werden, die in der Humanmedizin 
zur Behandlung bakterieller Infektionen 
Anwendung finden. Bilden sich resistente 
Bakterien können diese mit den gängigen 
Antibiotika nicht mehr bekämpft werden.

Eine wichtige Voraussetzung zur Vermeidung 
von Resistenzbildung ist der verantwortungs-
bewusste Einsatz von Antibiotika durch Land-
wirte und Tierärzte. So muss die aus Angst 
vor einer möglichen Erkrankung der Tiere 
immer wieder vorkommende prophylaktische 
Behandlung von Tierbeständen mit Antibio-
tika dringend vermieden werden. Grund-
sätzlich fallen fast alle Antibiotika unter das 
Arzneimittelrecht. Sie sind somit verschrei-
bungspflichtig und die Verwendung ist nur im 
Krankheitsfall zulässig. Außerdem muss der 
Einsatz dieser pharmakologisch wirksamen 
Substanzen vom Tierhalter dokumentiert 
werden. Einzige Ausnahme bildet die Gruppe 
der Kokzidiostatika, die rechtlich als Futter-
mittelzusatzstoff geregelt ist und daher nicht 
der Verschreibungspflicht unterliegt. Bei den 
Kokzidiostatika handelt es sich um „Antibio-
tika“ gegen parasitäre Einzeller (Protozoen), 
den sogenannten Kokzidien, die bei Geflügel 
und Kaninchen eine schwere Darmerkran-
kung verursachen. Besonders in großen Tier-
beständen, z.B. in der Geflügelmast, ist diese 
als „Kokzidiose“ bezeichnete Erkrankung ein 
häufiges und aufgrund der rasanten Ausbrei-
tung des Erregers den gesamten Bestand 
gefährdendes Problem. Daher erfolgte die 
Zulassung der Kokzidiostatika für Geflügel 
und Kaninchen als Zusatzstoff, wodurch bei 
diesen Tierarten die vorbeugende Gabe zur 
Vermeidung der Kokzidiose ermöglicht wird.

Antibiotika und auch andere Tierarzneimittel 
(TAM) werden in der Regel mit dem Futter 
oder in einigen Fällen auch über das Tränke-
wasser verabreicht.

Ist die Behandlung eines Tierbestandes  
mit TAM notwendig, ist ein sorgfältiger 
Umgang bei der Herstellung, Lagerung und 
Verfütterung der TAM-haltigen Futtermittel 
Voraussetzung, um eine Verschleppung in  
andere, TAM-freie Futtermittel weitgehend 
auszuschließen. Nur so kann die unnötige 
Aufnahme dieser pharmakologisch wirk
samen Substanzen durch nicht zu behan-
delnde Tiere vermieden werden. Dies ist 
auch gesetzlich in der VO (EG) Nr. 183/2005 
mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene 
festgelegt.

Die Analytik auf Verschleppung verschiedener 
TAM ist aufgrund der Vielzahl der dabei zu 
untersuchenden pharmakologisch wirksamen 
Substanzen im Rahmen einer Schwerpunkt-
bildung im Bereich der Futtermittel-Kontrolle 
auf die verschiedenen Untersuchungsämter in 
NRW verteilt.
Von diesen zu den Antibiotika zählenden Tier-
arzneimitteln und Zusatzstoffen untersuchen 
wir im CVUA-OWL verschiedene pharmakolo-
gisch wirksame Substanzen aus den Gruppen 
der Tetracycline, Nitroimidazole, Nitrofurane, 
Chinolone und Kokzidiostatika. Der Nachweis 
und die Quantifizierung auch von geringen 
Antibiotika-Mengen erfolgt mit einem sehr 
empfindlichen Chromatographieverfahren in 
Kombination mit einem Massenspektrometer 
als Detektor (LC-MS/MS).

In 2011 wurden allein im CVUA-OWL knapp 
450 Futtermittel-Proben sowohl von Futter-
mittel-Herstellern als auch von landwirt-
schaftlichen Betrieben auf Verschleppung von 
Antibiotika kontrolliert. Die Proben wurden 
jeweils auf verschiedene pharmakologisch 
wirksame Substanzen aus den o.g. Gruppen 
untersucht. Auffällige Befunde betrafen dabei 
die Gruppen der Tetracycline und der Kokzi-
diostatika.
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Bei den Tetracyclinen waren insgesamt 25 
Proben auffällig. Dabei handelte es sich in 
den meisten Fällen um geringe Verschlep-
pungen. Die ermittelten Gehalte von drei 
Proben waren allerdings so hoch, dass die 
Verschleppungen mit geeigneten Maßnahmen 
im Betrieb zu vermeiden gewesen wären.  
Sie wurden beanstandet.
In insgesamt 85 der untersuchten Proben 
wurden Verschleppungen von Kokzidistatika 
festgestellt. In 6 dieser Proben war die Ver-
schleppung so hoch, dass diese beanstandet 
werden mussten. Bei den Kokzidiostatika 
sind Verschleppungen besonders häufig, da 
diese Substanzen aufgrund ihres Status als 

Zusatzstoff in der Regel direkt vom Herstel-
ler in die Futtermittel eingemischt werden. 
Zwar muss nach einer Produktion mit 
Kokzidiostatika-Einmischung eine Reinigung 
der Produktionsanlage zur Vermeidung von 
Verschleppungen erfolgen, eine absolute 
Beseitigung der zuvor eingesetzten Kokzi-
diostatika ist dabei aber oft nicht möglich.
Die regelmäßige stichprobenhafte Kontrolle 
von Futtermitteln auf Verschleppung von 
TAM leistet auf jeden Fall einen wichtigen 
Beitrag dazu, die verantwortlichen Her-
steller und Landwirte dazu anzuhalten, 
Verschleppungen von TAM möglichst zu 
vermeiden.

  * http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse111115.php
** �http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/haehnchenfleisch-in-supermaerkten-mit- 

krankheitskeimen-belastet-handel-muss-kunden-vor-antibiotikar/
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Tätowiermittel – Risiken, die unter  
die Haut gehen
Waren früher Tätowierungen fast ausschließ-
lich bei Seeleuten und Soldaten anzutreffen, 
sind Tattoos heute ein moderner Haut-
schmuck. Gemäß einer Studie der Uni Leipzig 
aus 2009 ist heute jede vierte Person zwischen 
15 und 35 Jahren tätowiert, dabei ist seit 2003 
ist eine merkliche Zunahme der Tätowierun-
gen festzustellen. Sind die Tätowierten insge-
samt noch überwiegend männlich, dreht sich 
das Verhältnis bei den 14 - 24-jährigen um.

Beim Tätowieren wird die Haut mit feinen 
Stiften durchstochen, dabei wird gleichzeitig 
durch Benetzung der Stifte ein Farbstoff in die 
Haut eingebracht.
Durch Hornschicht und Oberhaut (Epider-
mis) werden die gewünschten Farbkörper 
in die darunterliegende Lederhaut (Cutis) 
und Unterhaut (Subcutis) geschoben, wo sie 
verbleiben sollen. Die Gefahr, dass zumindest 
Teile der Tätowierfarben in tiefere Gewebe-
schichten oder in die Blutbahn gelangen, ist 
durchaus gegeben.
Bei Permanent-Makeups (PMU) handelt es 
sich um eine Sonderform des Tätowierens. 
Hier werden nicht Hautpartien mit Mustern 
versehen, sondern Körpermerkmale stärker 
betont oder kaschiert, z.B. Lippenkonturen, 
Lippenfarbe, Augenbrauen, Augenlider, aber 
auch Operations- oder Unfallnarben.

Anders als für kosmetische Mittel gibt es auf 
europäischer Ebene derzeit noch keine Rege-
lungen zu Tätowierfarben. Einzelne Mitglied-
staaten haben deshalb nationale Rechtsvor-
gaben erlassen, darunter auch Deutschland.
Erst 2005 wurden mit dem Inkrafttreten des 
Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuches 

(LFGB) auch Tätowierfarben und Permanent- 
Makeups den Rechtsregelungen dieses Geset-
zes unterstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
Tätowierfarben nicht behördlich überprüft.
Spezielle Regelungen mit Verboten für be-
stimmte bedenkliche und giftige Stoffe, Kenn-
zeichnungsvorschriften, Verantwortlichkeiten 
und Meldepflichten sind seit November 
2008 mit dem Inkrafttreten der Tätowier
mittelverordnung verbindlich.
Damit dürfen auch Tätowiermittel solche  
Stoffe, die für kosmetische Mittel verboten 
sind, nicht enthalten; ebenfalls ist die Ver-
wendung bestimmter Farbstoffe unzulässig 
z.B. von Azofarbstoffen, die krebserzeugende 
aromatische Amine abspalten können.
Herstellern ebenso wie Importeuren von  
Tätowierfarben wurde die Produktverantwor-
tung für die in Deutschland in den Verkehr 
gebrachten Produkte übertragen.

Aufbau der Haut
Quelle: Wikipedia – Zeichnung eines Altenpflegeschülers

1 Hornschicht
2 Epidermis (Oberhaut)
3 Dermis (Lederhaut)
4 Subcutis (Unterhaut)
5 Haar
6 Talgdrüse
7 Schweissdrüse

  8 Pacinisches Körperchen (Druck)
  9 Meisnersches Körperchen (Tasten)
10 Nerv
11 Unterhautfettgewebe,  
12 Haar-Aufrichte-Muskel
13 Arteriole
14 Venole

Kosmetika und Bedarfsgegenstände
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Bei uns dürfen Tätowierfarben gewerbsmäßig 
nur dann in den Verkehr gebracht werden, 
wenn:
• �sie deutlich sichtbar, leicht lesbar und in 

deutscher Sprache als Tätowiermittel,  
Tätowierfarbe oder Tattoo colour gekenn-
zeichnet sind,

• �sie eine Anwendungsbeschreibung zur  
Unterscheidung von verwechselbaren  
Erzeugnissen enthalten,

• �Angaben zur Chargenkodierung, Name und 
Anschrift des Herstellers oder einer verant-
wortlichen Person vorhanden sind,

• �die Verwendungsdauer nach dem Öffnen und 
ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) –  
sofern das Produkt nicht länger als  
30 Monate haltbar ist – angegeben sind  
und

• �alle Bestandteile in einer Liste aufgeführt 
sind.

Tätowierer müssen als gewerbliche Anwender 
und Inverkehrbringer im Rahmen ihrer Sorg-
faltspflicht vor der Verwendung von Tattoofar-
ben abklären, ob die Produkte den rechtlichen 
Anforderungen an Tätowiermittel entsprechen.
Beziehen sie Produkte direkt aus dem Ausland, 
gelten sie als Importeure, sind für die rechts-
konforme Zusammensetzung und Kennzeich-
nung verantwortlich und unterliegen auch den 
Mitteilungspflichten an das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) und die zuständigen Behörden entspre-
chend § 2 der Tätowiermittelverordnung.

In allen Bundesländern werden Tätowier
farben auf ihre Zusammensetzung und damit 
auf mögliche gesundheitsschädliche Inhalt-
stoffe untersucht. Abhängig von Farbe und 
Herkunft bergen die Produkte unterschied
liche Risiken, die bedenklich stimmen sollten.
Neben mikrobiologischen Risiken sind die 
verwendeten Rohstoffe und die Auswahl der 

Farbstoffe und Farbpigmente vielfach der 
Grund, untersuchte Tätowierfarben als ge-
sundheitsschädlich zu bewerten.

Im CVUA-OWL wurden im Berichtsjahr 19 
Tattoo-Farben und ein Permanent Make-up 
untersucht. Es lagen 2 grüne, 3 rötliche und  
15 schwarze Farben vor.

Bei dem Permanent Make-up handelte es  
sich um eine schwarze Farbe, die als Verbrau-
cherbeschwerde eingeliefert wurde. Die Ver-
braucherin hatte während einer Kernspin-Un-
tersuchung so starke Schmerzen bekommen, 
dass die Untersuchung abgebrochen werden 
musste. Sie hielt die Farbe, die bei ihr für 
einen dauerhaften Lidstrich verwendet worden 
war, für die Ursache der Beschwerden.
Das vorliegende Tätowiermittel enthielt  
Eisenoxid als farbgebendes Pigment.
In einschlägiger Literatur wird berichtet, dass 
eisenhaltige Tätowierpigmente und Perma-

Abb. Rotationstätowiermaschine Modell 1978 K
Quelle: Wikipedia – Foto Manfred Kohrs



42 Kosmetika und Bedarfsgegenstände

nent Make-ups in seltenen Fällen mit den  
Magnetfeldern der Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) in Wechselwirkung treten und 
dadurch starke Schmerzen und auch Verbren-
nungen verursachen können. Ärzte sollten 
deshalb ihre Patienten vor entsprechenden 
Untersuchungen aufklären.

Eisenhaltige Pigmente sind zur Herstellung 
von Tätowierfarben zulässig. Es wurden 
keine Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß 
gesehen, da derzeit noch keine Vorschriften 
für Warnhinweise bgl. medizinischer Unter
suchungen vorgeschrieben sind.
Die Tätowierfarben waren überwiegend lose 
bei Tätowierern entnommen worden. Da in 
den Tätowierstudios meist nur eine Flasche 
von jeder Tätowierfarbe vorlag, wurden 
dort meist keine Originalgebinde als Probe 
gezogen.

Die 14 schwarzen Tätowierfarben wurden 
auf die Kontamination mit polycyclischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
untersucht.
In kosmetischen Mitteln, die auf der Haut 
verwendet werden, sind PAK verboten; für die 
nach der Kosmetikverordnung zugelassenen 

Farbstoffe gelten entsprechende Reinheits-
kriterien, die derzeit aber in der Tätowier-
mittelverordnung noch nicht direkt auf die 
Reinheitsanforderungen für Tätowierfarben 
übertragen wurden.
In seiner Stellungnahme zur gesundheit
lichen Bewertung von PAK in Tätowiermitteln 
kommt das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) zu dem Schluss, dass auch in 
Tätowiermitteln die PAK-Gehalte auf tech-
nisch vermeidbare Gehalte minimiert werden 
sollten. Das BfR orientiert sich in seinen 
Empfehlungen an Kriterien des Europarates 
zur Sicherheit von Tattoofarben. Danach  
sollte die Summe aller nachzuweisenden 
PAK 0,5 mg/kg nicht überschreiten bzw.  
der Gehalt von Benzo(a)pyren, das als kan-
zerogen eingestuft ist, sollte unter 5 µg/kg 
liegen.
Das BfR kommt in seiner Bewertung der 
gesundheitlichen Gefahren durch PAK in 
Tätowiermittel deshalb zu dem Schluss, dass 
Tätowiermittel, die die Gehaltsempfehlungen 
des Europarats überschreiten, eine ernste 
Gesundheitsgefahr darstellen (Stellungnah-
me Nr. 044/2011 des BfR vom 1. Juli 2011 – 
Gesundheitliche Bewertung des Vorkommens 
von PAK in Tätowiermitteln).

	 Herkunft	 Sitz des Importeurs	 ∑ aller PAK (mg/kg)	 Benzo(a)pyren (µg/kg)

	 USA	 Deutschland	 3	 11,7
	 USA	 Deutschland	 3	 5
	 USA	 unbekannt	 9	 5,9
	 unbekannt	 Deutschland	 6	 2,8
	 unbekannt	 Deutschland	 < 0,5	 < 1
	 unbekannt	 Deutschland	 < 0,5	 < 1
	 USA	 Deutschland	 5,5	 8,7
	 USA	 Deutschland	 1,2	 < 1
	 USA	 Deutschland	 6,6	 4,6
	 USA	 unbekannt	 9	 4,7
	 Deutschland	 ./.	 < 0,5	 < 1
	 Deutschland	 ./.	 < 0,5	 < 1
	 USA	 Deutschland	 1,5	 2,7
	 USA	 Deutschland	 5,5	 8,9

Herkunft und PAK – Belastung schwarzer Tätowierfarben



43Kosmetika und Bedarfsgegenstände

In 10 der 14 untersuchten Farben waren 
gesundheitlich bedenklich Konzentrationen 
dieser Farbstoffverunreinigungen festzustel-
len. Neun der kontaminierten Farben waren 
aus den USA importiert worden, bei einer 
Farbe war uns die Herkunft nicht bekannt. 
Auf acht dieser belasteten Farben war die 
Anschrift eines in Deutschland ansässigen 
Importeurs angegeben. Zwei Farben wurden 
vermutlich von den Tätowierern direkt über 
das Internet bezogen. In diesen Fällen gelten 
sie als Importeure mit allen Pflichten, die für 
Hersteller von Tätowierfarben bestehen.

Weiterhin wurden die Farben auf Schwer-
metalle, Konservierungsstoffe und Phenol 
untersucht.

Phenoxyethanol als Konservierungsstoff 
sowie geringe Gehalte an Phenol, das ver-
mutlich durch Abspaltung aus dem Konser-
vierungsstoff entstanden ist, wurden in drei 
Proben nachgewiesen. Beanstandungen gab 
es diesbezüglich nicht.

Die Schwermetallanalytik ergab geringe 
Gehalte an Blei (0,1 - 1,2 mg/kg) in 9 der 
untersuchten Farben. Auch Kupfer- und 
Nickelspuren waren nachzuweisen.

Da derzeit noch keine rechtsverbindlichen 
Reinheitsanforderungen an Rohstoffe für 
Tätowiermittel existieren, wurden die Rein-
heitsanforderungen für kosmetische Mittel 
herangezogen. Die hier festgelegten Grenz-
werte wurden nicht überschritten. Da aber die 
kosmetischen Mittel zur Anwendung auf der 
Haut bestimmt sind und die Tätowierfarben 
unter die Haut gebracht werden, wird in Fach-
kreisen diskutiert, dass Reinheitsanforderun-
gen an Rohstoffe, die für die Herstellung von 
Tätowierfarben verwendet werden, dringend 
erforderlich sind.

Eine violette Tätowierfarbe wurde bean-
standet, da sie einen verbotenen Farbstoff 
enthielt. Die Farbe war vermutlich über das 
Internet direkt aus Großbritannien impor-
tiert worden. In einem solchen Fall gilt der 
Tätowierer als Importeur und ist damit pro-
duktverantwortlich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
untersuchten Tätowierfarben überwiegend 
nicht den Anforderungen an eine gesundheit-
lich unbedenkliche Verwendung genügen. Vor 
dem Hintergrund, dass mehr als ein Viertel 
der jungen Bevölkerung tätowiert ist, muss 
noch viel Aufklärungsarbeit bei Verbrau-
chern und Herstellern geleistet werden, um 
dauerhaft Gesundheitsschäden zu vermeiden. 
Zusätzlich sind die verantwortlichen Stellen in 
Europa gefordert, für alle EU-Mitgliedstaaten 
verbindliche Vorgaben für die Herstellung und 
Verwendung von Tätowierfarben zu schaffen.

Schmuck – bleischwer und  
cadmiumbelastet
Seit ca. 5 Jahren wird über das Thema Blei  
in Modeschmuck diskutiert.
Blei ist ein Schwermetall mit gesundheitlich 
bedenklichen Langzeiteffekten (chronische 
Toxizität). Akute Vergiftungsfälle im Zusam-
menhang mit Blei treten nur äußerst selten 
auf. Allerdings hat ein Unglücksfall mit Todes-
folge in den USA gezeigt, dass Modeschmuck 
für Kinder entsprechende gesundheitliche  
Risiken birgt. Kleine Schmuckanhänger  
werden gerne spielerisch in den Mund 
genommen, an ihnen wird geleckt und ge-
lutscht, und es besteht auch die Gefahr des 
Verschluckens.
Gerade Kinder im Alter bis zu 14 Jahren 
gehören zu einer besonderen Risikogruppe, 
denn im Vergleich zu Erwachsenen ist bei 
ihnen mit einer höheren Resorption über den 
Magen-Darm-Trakt (bis zu 50 %) zu rech-
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nen (Stoffmonographie zu Blei, Kommission 
„Human Biomonitoring“ des Umweltbundes-
amtes, HBM 2009).

Bei dem tödlichen Vorfall in den USA hatte 
ein Kind einen kleinen Herz-Anhänger einer 
Modeschmuckkette, der zu 99 % aus Blei 
bestand, spielerisch in den Mund genom-
men und anschließend verschluckt. Um 
vorbeugend derartige akute Expositionen zu 
verhindern, wurde eine Bewertung durch die 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) 
vorgenommen, die in den USA zur Festlegung 
eines rechtsverbindlichen Grenzwertes von 
175 µg für lösliches Blei pro verschluckbarem 
Metall-Teil führte (gemessen nach Behand-
lung mit verdünnter Magensäure und in An-
lehnung an die Spielzeugnorm EN71-Teil 3).

Auch in Europa wurden bereits 2006 Meldun-
gen über bleihaltigen Modeschmuck in das 
Schnellwarnsystem der EU (RAPEX) einge-
stellt. 2008 wurden in Deutschland 87 auf-
fällige Produkte untersucht. Davon waren 78 
Proben mit Blei belastet – in Konzentrationen 
bis zu 90 %. Diese Untersuchungsergebnisse 
machen deutlich, dass aus bleihaltigen Le-
gierungen Schmuckstücke geformt werden. 

Aufgrund der Materialeigenschaften von Blei 
haben die Teile sehr viel Gewicht und sehen 
zunächst grau auf der Oberfläche aus. Durch 
entsprechende Oberflächenbehandlung, z.B. 
mit Zinn oder Silber oder in Legierungen  
mit anderen Metallen, gewinnt das Schmuck-
stück an Attraktivität.

Im Frühjahr 2011 wurden „Ornamentperlen“ 
zur Untersuchung im CVUA-OWL einge-
reicht.

Die unterschiedlich geformten Metallkörper 
(Abmaße ca. 1 cm x 1 cm x 1 cm) hatten in 
der Mitte eine Öffnung um wie „Perlen“ z.B. 
auf ein Bändchen gezogen zu werden. Sie 
waren zur Herstellung von Modeschmuck 
bestimmt, der überwiegend Kinder und 
Jugendliche anspricht. Insbesondere beim 
Basteln oder auch im spielerischen Um-
gang bei der anschließenden Verwendung 
als Kettenanhänger besteht die Gefahr des 
Verschluckens, wie der oben genannte Fall 
aus den USA gezeigt hat.
Die Perlen, die wie ein Würfel oder Stern 
geformt waren, fielen durch Bleigehalte von 
mehr als 65 bzw. 75 % auf. Es handelte sich 
um Importware aus China. 

Ornamentperlen Karabinerhaken
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Des Weiteren waren aus dem Sortiment 
„Schmuck zum Selberbasteln“ Verschlüsse 
(Karabinerhaken) auffällig – vermutlich weil 
zur Herstellung oder Behandlung der Haken 
bleihaltiges Lot, verwendet wurde.

Um Aussagen über mögliche toxikologische 
Auswirkungen machen zu können, wurden 
mit diesen besonderen Proben Zustände wie 
nach Verschlucken simuliert.
Dazu wurden die Proben mit verdünnter  
Magensäure (nach der Spielzeugnorm EN71-
Teil 3) zwei Stunden bei 40 °C behandelt. Die 
Tabelle (oben) gibt einen Überblick über die 
anschließend gemessenen löslichen Blei
mengen pro verschluckbarem Teil.

Bei fast allen Metallteilen waren die Migra
tionsraten bzw. löslichen Bleimengen so 
hoch, dass der in den USA festgelegte Grenz-
wert von 175 µg pro verschluckbarem Teil 
deutlich überschritten wurde.

In Europa gibt es derzeit noch keine konkrete 
Regelung zu Blei in Modeschmuck. Es wird 
jedoch eine Ergänzung zum Anhang XVII  
nach REACH diskutiert. Der Bericht zu „lead 
and its compounds“ liegt seit April 2010 zur 
öffentlichen Beratung auf der website der 
Europäischen Chemikalienagentur ECHA vor. 
(http://echa.europa.eu/doc/restrictions/ 
annex_xv_restriction_report_lead_en.pdf)
In dem restriction report wird die Notwendig-
keit einer Reglementierung unterstrichen, da 

neuere wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt 
haben, dass sich aufgrund der Wirkungen 
von Blei auf das zentrale Nerven- sowie das 
Hormonsystem keine konkrete Schwellendosis 
festlegen lässt. Diese neurotoxischen und endo-
krinen Wirkungen sind insbesondere bei Kin-
dern äußerst kritisch zu bewerten. Die Exposi-
tion gegenüber Blei während der Kindheit kann 
daher zu Langzeiteffekten führen, die noch im 
Erwachsenenalter spürbar sein können.
Dies geht auch aus der Stellungnahme  
Nr. 048/2009 des Bundesinstituts für Risiko
bewertung (BfR) hervor, das die toxischen 
Schwermetalle Blei und Cadmium im Zu
sammenhang mit Spielzeug bewertet hat.  
Die Bleiaufnahme sollte daher gerade bei  
Kindern soweit wie möglich reduziert werden.

Bei Blei steht nicht die akute, sondern die 
chronische Toxizität im Vordergrund. Mit Blick 
auf ein „In-den-Mund-Nehmen“ oder „an blei-
haltigen Teilen lecken“ werden im Bereich des 
europäischen Chemikalienrechts unter REACH 
zwei alternative Regelungen für Schmuckarti-
kel diskutiert (Stand von 2010): die Festlegung 
einer Migrationsrate von 0,09 µg Blei pro cm² 
Oberfläche und Stunde, gemessen in Anlehnung 
an die Standardbedingungen von EN 71-Teil 3 
(Vorschlag von Frankreich) oder eine Beschrän-
kung des Gehaltes auf 0,05 % Blei (Vorschlag 
von Committee of Risk Assessment RAC).

Über eine Detail-Regelung auf EU-Ebene ist 
noch nicht abschließend entschieden.

	 	 	lösliche Bleimengen in µg pro Teil

	 Proben	 Mittelwerte	 	 min. - max.	 	 (Anzahl der Proben)

	 Ornamentperlen Blumen	 130 (2)		  60 - 200
	 Ornamentperlen Würfel	 207 (2)		  155 - 258
	 Einzelperle Stern	 750 (1)		  750
	 Karabiner silber	 915 (4)		  61 - 1.078
	 Karabiner gold	 661 (4)		  268 - 945

Gemessene lösliche Bleimengen pro verschluckbarem Teil
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Auch wenn sich eine konkrete Eignung zur 
Schädigung der Gesundheit bei den unter-
suchten Produkten weder unmittelbar ablei-
ten, noch akut vorhersagen ließ, ist diese bei 
den hohen Bleigehalten der Schmuckartikel 
und vor allem den löslichen Bleimengen auch 
nicht sicher auszuschließen. Daher wurden 
die Ornamentperlen mit den Motiven Blumen 
und Würfel und die Karabinerhaken als „nicht 
sichere“ Produkte i.S. des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes (GPSG) beurteilt.

Neben den „bleischweren“ Ornamentperlen, 
gab es auch „cadmiumhaltige“.
Mit den im Screeningverfahren als cadmium-
haltig erkannten Produkten wurde ebenfalls 
ein Verschlucken simuliert. Dazu wurden die 
Proben mit verdünnter Magensäure (nach der 
Spielzeugnorm EN71-Teil 3) zwei Stunden bei 
40 °C behandelt. Die Tabelle (unten) gibt einen 
Überblick über die anschließend gemessenen 
löslichen Cadmiummengen pro verschluck-
barem Teil.

Cadmium wird nicht in dem Maße wie Blei im 
Magen-Darm-Trakt resorbiert, jedoch verfügt 
das Element über ein hohes Akkumulations-
potential im Organismus und wird in Leber 
und insbesondere Niere angereichert. Es ist 
als krebserzeugend der Kategorie 1B (Stoffe, 
die wahrscheinlich beim Menschen karzi
nogen sind) eingestuft.

Unabhängig vom dem Risiko des Verschlu-
ckens hat es die Europäische Kommission für 
erforderlich gehalten, konkrete Maßnahmen 

	 	 	lösliche Cadmiummengen in µg pro Teil

	 Proben	 Mittelwerte	 	 min. - max.	 	 (Anzahl der Proben)

	 Ornamentperlen Stern	 1,60 (3)		  0,6 - 3,6
	 Ornamentperlen Delfin	 2,65 (2)		  1,3 - 4,0
	 Ornamentperlen Maske	 0,83 (3)		  0,1 - 2,2

Gemessene lösliche Cadmiummengen pro verschluckbarem Teil

zu ergreifen, um die Risiken im Zusammen-
hang mit der Verwendung cadmiumhaltiger 
Lote und dem Tragen cadmiumhaltigen 
Schmucks zu begrenzen. Im Rahmen des 
Chemikalienrechts heißt es: „Gewerbliche 
Anwender und Heimwerker sind den beim 
Löten entstehenden Dämpfen ausgesetzt. Für 
Verbraucher, einschließlich Kinder, besteht 
eine Exposition gegenüber Cadmium in 
Schmuck durch Hautkontakt oder Ablecken“.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 
Nr. 494/2011 zur Änderung der REACH-Ver-
ordnung 1907/2006 im Dezember 2011 ist der 
Cadmiumgehalt für Metallperlen und andere 
metallische Gegenstände für die Herstellung 
von Schmuckstücken sowie Metallteile für 
Schmuck- und Fertigschmuckerzeugnisse 
sowie Haarschmuck auf 0,01 Gew.- % be-
schränkt.

Die hier untersuchten Ornamentperlen mit 
den Formen Stern, Delfin und Maske hatten 
Gehalte von 24 bis 27 % Cadmium und lagen 
damit um ein Vielfaches über dem oben ge-
nannten Grenzwert.

Fazit:
Die besonderen „bleischweren“ und „cad-
miumhaltigen“ Schmuckartikel können ein 
gesundheitliches Risiko darstellen. Solange 
dieser Gefährdung noch nicht mit konkreten 
EU-Reglementierungen begegnet werden 
kann, greifen die allgemeinen Regelungen zur 
Produktsicherheit. Die Produkte wurden aus 
dem Markt genommen.
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Tiergesundheit
Geflügelpest (LPAI)
Das Jahr 2011 war im Dezernat Virologie vor 
allem geprägt durch einen Geflügelpestaus-
bruch in den Kreisen Gütersloh und Pader-
born. Der Ausbruch zog sich einschließlich 
der Aufhebungsuntersuchungen von Ende 
Mai bis Mitte Juli hin. Innerhalb kurzer Zeit 
musste eine hohe Probenzahl untersucht 
werden, was nur durch zahlreiche Über
stunden, auch an Sonn- und Feiertagen, und 
die Hilfe vieler Kolleginnen aus dem Haus 
möglich war. Knapp 9.000 Proben wurden auf 
das Vorhandensein von Virus in der Realtime 
PCR untersucht; ca. 900 Proben auf Anti-
körper im ELISA. Insgesamt wurden für die 
Probenbearbeitung und -auswertung rund  
62 Manntage zusätzlich eingesetzt.
Das verantwortliche Geflügelpestvirus wurde 
vom Friedrich-Löffler-Institut als Influenza-
A-Virus, Subtyp H7N7, identifiziert. Es han-
delt sich um einen wenig pathogenen  
Stamm (low pathogen avian influenza, LPAI); 
dementsprechend waren in den betroffenen 
Geflügelställen auch nur geringe Krank-
heitssymptome zu sehen. Allerdings haben 
auch gering pathogene Influenzaviren die 
Möglichkeit, durch Tierpassagen zu einem 
hoch pathogenen Stamm zu mutieren, 
deshalb werden auch diese Viren bekämpft. 
Genetisch ist das Virus mit einem H7-Stamm 
aus den Niederlanden vom März diesen 
Jahres und mit einem Virus verwandt, das 
2010 im Zoo Hannover nachgewiesen wurde. 
Es besteht von daher die Möglichkeit, dass 
das Virus bereits längere Zeit in Geflügelbe-
ständen kursierte, aber wegen der geringen 
Pathogenität nicht aufgefallen ist.
Da vor allem aus der geflügeldichten Region 
in Gütersloh zahlreiche Handelsbeziehungen 
in andere Bundesländer bestehen, kam es 

zur Ausbreitung des Seuchengeschehens 
nach Bayern, Baden-Württemberg, Sach-
sen und Niedersachsen. Hier waren jedoch 
nur wenige Betriebe betroffen und deshalb 
konnte die Seuche schnell unter Kontrolle 
gebracht werden. In Ostwestfalen stellte 
sich als Problem bei der Seuchenbekämp-
fung heraus, dass viele Betriebe familienin-
terne Kontakte hatten und nicht alle Stand-
orte auch gemeldet und bekannt waren.

Tollwut
Die Tollwut ist eine virale Zoonose. Der  
Erreger gehört zu den Lyssaviren.
Innerhalb des Genus werden zurzeit 12  
verschiedene Virusspezies diskutiert,  
Fledermäuse gelten als Reservoir für  
11 davon.
Die Spezies Rabies-Virus ist als Erreger der 
klassischen (terrestrischen) Tollwut bekannt 
und kommt weltweit vor bei Haus- und Wild-
säugetieren, vor allem Caniden.
Infektionen von Menschen erfolgen häufig 
durch Bisse tollwütiger Tiere, da das Virus 
über den Speichel der Tiere ausgeschieden 
wird und über verletzte Haut oder bei  
Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper 
gelangen kann. Bis zum Ausbruch der kli-
nischen Erkrankung, die fast immer tödlich 
endet, können Monate vergehen. Nach 
Schätzungen der WHO sterben jährlich welt-
weit ca. 55.000 Menschen an der Infektion. 
Therapieversuche bleiben i.d.R. erfolglos, 
lediglich eine rechtzeitige Postexpositions-
prophylaxe kann den Krankheitsausbruch 
verhindern.
In Deutschland galt lange Zeit der Fuchs  
als Hauptträger der Infektion. Während in 
den 80er und Anfang der 90er Jahre Rabies-
Virus bei unseren Haus- und Wildsäuge
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tieren häufig gefunden wurde, konnte das 
Virus durch flächendeckende orale Immuni-
sierung der Füchse erfolgreich bekämpft  
werden. Vorsorgliche Impfungen von Haus
tieren (Hunde und Katzen) trugen zum  
Erfolg bei.
Im Untersuchungsamt in Detmold wurden die 
letzten Fälle von klassischer Tollwut im Jahr 
1991 diagnostiziert, drei Füchse und ein Rind 
waren betroffen.
Der letzte Fall von amtlich festgestellter Toll-
wut in Deutschland wurde im Februar 2006 
bei einem Fuchs in Rheinland-Pfalz gemeldet. 
Deutschland gilt seit September 2008 als 
frei von terrestrischer Tollwut, da seither die 
Bedingungen des „Tiergesundheitskodex  
für die Landtiere“ der Weltorganisation für 
Tiergesundheit (OIE) erfüllt sind.
Die orale Immunisierung der Füchse wurde 
inzwischen bundesweit eingestellt, und  
ungeschützte Jungfüchse wachsen nach.  
Eine Wiedereinschleppung des Virus z.B. 
durch Reiseverkehr ist denkbar.
Zur Überwachung der Fuchspopulation wur-
den zunächst Monitoringprogramme initiiert.
Seit Inkrafttreten der geänderten Tollwut-
verordnung im Oktober 2010 besteht die 
Pflicht zur virologischen Untersuchung auf 
Tollwut für kranke, verhaltensgestörte oder 
anderweitig auffällige erlegte sowie veren-
det aufgefundene Füchse, Marderhunde und 
Waschbären.

Die Fledermaustollwut ist ebenfalls weltweit 
beschrieben. In Europa wird sie regelmäßig 
durch Typ 1 und 2 des Europäischen Fleder
maustollwut-Virus (EBLV-1 und EBLV-2) 
hervorgerufen. Auch wenn Deutschland als 
frei von terrestrischer Tollwut gilt, ist eine 
Übertragung von Tollwutviren von Fleder
mäusen auf Tiere oder Menschen immer  
noch möglich. Dementsprechend sollte im 
Umgang mit Fledermäusen Vorsicht walten.

Reptilienkrankheiten
Nach wie vor bekommen wir viele Reptilien-
proben zur Untersuchung, wobei auch immer 
wieder wenig bekannte Viren nachgewiesen 
werden. Eine Dissertation zum Nachweis von 
Ranavirusinfektionen bei Landschildkröten 
mit Charakterisierung von Virusisolaten wurde 
2011 von Frau Uhlenbrok fertiggestellt und mit 
magna cum laude bewertet.

In zwei Tagungsberichten wurden anlässlich 
von DVG-Tagungen die viralen Erkrankungen 
bei Schlangen und Echsen in den Jahren 2004 
bis 2010 dargestellt. Es wurden insgesamt 
2.167 Reptilien im CVUA-OWL seziert, davon 
waren 925 Schlangen und 527 Echsen. Von den 
Schlangen wurden 778 und von den Echsen 
331 Tiere virologisch untersucht.
Von den 778 untersuchten Schlangen konnten 
bei 45 Paramyxoviren (6 %), bei 49 Reoviren  
(6 %), bei 6 Tieren Adenoviren und bei 2 Schlan-
gen Ranaviren in Zellkultur bzw. PCR nachge-
wiesen werden. Histologisch wurde im Zeitraum 
2004 bis 2010 bei 117 Schlangen Inclusion Body 
Disease (IBD) nachgewiesen. Insgesamt wur-
den damit bei 28 % der untersuchten Schlangen 
virusbedingte Erkrankungen festgestellt.
Inclusion Body Disease ist eine wahrscheinlich 
von Retroviren verursachte Erkrankung, die 
bis jetzt bei Riesenschlangen sowie einer Lan-
zenotter und einer Kettennatter nachgewiesen 
wurde. Die Symptome sind vielfältig (Regurgi-
tieren, Diarrhoe, respiratorische Symptome, 
zentralnervöse Symptome) und die Diagnostik 
ist nur am Sektionstier mit Sicherheit auf-
grund der typischen intrazytoplasmatischen 
Einschlusskörperchen möglich. Am lebenden 
Tier können Blutausstriche, Abklatsche der 
Oesophagealtonsillen oder Biopsien (Leber, 
Magen, Haut) auf das Vorhandensein der 
typischen Einschlusskörperchen untersucht 
werden, wobei die Leberbiopsie die aussage-
kräftigste Methode zu sein scheint.
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Zum Vorkommen der Erkrankung bei den in 
Deutschland gehaltenen Schlangen gibt es 
keine aussagekräftigen Studien. In den USA 
gibt eine Studie von Garner und Raymond 
(2004) eine Prävalenz der Erkrankung bei 
allen Boinae (Boa constrictor und Unterarten 
sowie andere Boinae) mit 17,5 % an, bei Boa 
constrictor mit 33 % an. Bei 301 Pythons 
wurde die Erkrankung nicht nachgewiesen. 
Richter et al. (2009) finden in Österreich eine 
Prävalenz von 71 % positiven Boa constrictor, 
wobei insgesamt 37 Boinae untersucht wur-
den. Bei 47 Pythoninae wurden 2 positive  
Tiere gefunden (4,3 %).
Im CVUA-OWL wurden im Zeitraum 2005 
bis 2010 insgesamt 575 Riesenschlangen 
untersucht, wobei es sich um 255 Boinae und 
320 Pythoninae handelte. Von den 255 Boinae 
gehörten 208 zur Art Boa constrictor mit 
Unterarten; 47 waren andere Boinae (Corallus 
spp., Epicrates spp. usw.). Von den 208 Boa 
constrictor zeigten 97 IBD, das entspricht  
47 %. Bei den anderen Boinae waren 4 Tiere 
positiv, das entspricht 9 %. Bei den Pythoninae 
konnte nur bei 7 Tieren IBD nachgewiesen 
werden, was 2 % der untersuchten Tiere  
ausmacht. Entgegen der in Halterkreisen ver-
breiteten Ansicht, dass IBD auch bei Python
arten häufig vorkommt, da immer wieder 

Tiere mit zentralnervöser Symptomatik vor-
gestellt werden, ist die tatsächliche Präva-
lenz der Erkrankung bei dieser Unterfamilie 
also sehr gering. Dagegen tritt IBD bei fast 
der Hälfte der untersuchten Boa constrictor 
auf, die dementsprechend wahrscheinlich  
zu Recht als mögliche Ansteckungsquelle 
der Erkrankung betrachtet werden.
Einschlusskörperchen können am häufigsten 
in Pankreas und Leber, aber auch oft im  
Gehirn gefunden werden. Die Leberbiopsie 
ist demnach eine gut geeignete Methode  
zur Diagnostik der IBD am lebenden Tier 
(Boinae), auch wenn ein gewisser Prozent-
satz der Tiere nicht erkannt wird. Das stimmt 
überein mit der Ansicht anderer Autoren 
(Vancraeynest et al. 2006, Garner und  
Raymond 2004).
Eine unterschiedliche Verteilung der Ein-
schlusskörperchen in den verschiedenen 
Organen konnte zwar zwischen Boinae und 
Pythoninae festgestellt werden; allerdings 
ist die Zahl der ausgewerteten positiven 
Pythons sehr gering, deshalb sind die 
Ergebnisse vorsichtig zu bewerten. Bei den 
in dieser Studie positiven Pythons waren am 
häufigsten Einschlusskörperchen im Gehirn 
(71 %) nachzuweisen, vor Leber (56 %) und 
Pankreas (50 %).

IBD-typische Einschlusskörperchen, ZNSBoa mit zentralnervösen Störungen
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Von den 331 untersuchten Echsen konnten bei 
37 Tieren Iridoviren (11 %, Genus Iridovirus 
der Familie Iridoviridae), bei 36 Adenoviren 
(11 %), bei 9 Reoviren (3 %) und bei 2 Echsen 
Ranaviren (Genus Ranavirus der Familie Irido-
viridae) in Zellkultur bzw. PCR nachgewiesen 
werden. Insgesamt wurden bei 25 % der un-
tersuchten Tiere Virus gefunden; in geringem 
Maße (6 Tiere) lagen Doppelinfektionen vor. 
Dabei konnten bei 5 Bartagamen Adeno- und 
Iridoviren und bei einem Grünen Leguan ein 
Irido- und ein Reovirus nachgewiesen werden.

Neue Tierkrankheiten
In den letzten Jahren hat das CVUA-OWL 
immer wieder Fälle untersucht, die unter die 
sog. emerging diseases (neuauftauchende 
„exotische“ Infektionskrankheiten) einge-
reiht werden. Noch gut in Erinnerung ist der 
Seuchenzug der Blauzungenkrankheit, der 
Deutschland im Sommer und Herbst 2006 von 
Westen her überrollt hatte.

Es müssen jedoch nicht immer Seuchen-
züge sein, die uns daran erinnern, dass 
durch klimatische Veränderungen, aber 
auch Änderungen unser Mobilität und Ver-
haltensweisen neue gesundheitliche Risiken 
für Tier und Mensch entstehen können. Auch 
Einzelfälle aus der Untersuchungsroutine 
können belegen, dass mit verstärkter Mobili-
tät und Handel mit Waren und Tieren seltene 
oder neue Krankheitsbilder hier beobachtet 
werden können.

Nachstehend wird ein Fall aus unserem Un-
tersuchungsaufkommen beschrieben, der im 
Herbst 2011 auftrat.

Wir erhielten aus einer Tierarztpraxis einen 
etwa 150 mm langen formalinfixierten 
Nematoden mit etwa 1 mm Durchmesser, 
der in einer erhabenen zystischen Haut-

veränderung an der Stirn eines Hundes in 
klarer Flüssigkeit lag. Die Hautveränderung 
wurde im Frühjahr erstmals festgestellt und 
ist später operativ entfernt worden. Der Hund 
war kurz zuvor aus Moskau von einer hiesigen 
Tierschutzorganisation nach Deutschland 
verbracht worden. Er lebte in Moskau in einer 
Auffangstation für Straßenhunde. Über sein 
Vorleben ist nichts weiter bekannt.

Mit Hilfe eines Partnerlabors wurde der 
Wurm mittels PCR auf filarienspezifische 
DNS als Dirofilaria repens identifiziert.

Bei der Dirofilariose handelt sich um eine 
parasitäre Wurmerkrankung, ausgelöst durch 
verschiedene Arten der Gattung Dirofilaria. 
Besonders bekannt ist D. immitis als Parasit 
in den großen Lungengefäßen und im Herzen 
von Hunden, seltener bei anderen Fleisch-
fressern (sog. Herzwurm). Hunde können 
sich im Urlaub in Risikogebieten (tropische, 
subtropische Länder, auch Südeuropa) infizie-
ren. Eine andere Form, von der Art D. repens 
verursacht, ist die Hautdirofilariose. Der Hund 
ist der Endwirt des Parasiten. Neben den 
adulten Würmern treten im Blut Mikrofilarien 
als Überträgerstadien auf.

Entscheidend für das Auftreten des Parasiten 
ist das Vorhandensein seiner Zwischenwirte, 
in diesem Fall sind es Stechmücken verschie-
dener Arten (Culex, Aedes und Anopheles), 
die weltweit vorkommen und beim Blutsau-
gen die Mikrofilarien aus infizierten Tieren 
aufnehmen. Die Larven reifen in den Insekten, 
häuten sich mehrmals über einige Wochen 
und sind dann infektiös. Durch die klima
tischen Ansprüche der Mücken treten Infek
tionen mit Dirofilarien in Südeuropa (Iberi-
sche Halbinsel, Südfrankreich, Griechenland) 
häufig auf. Als nördliche Verbreitungsgrenze 
in Mitteleuropa galt bislang der Alpenkamm. 
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Ein infizierter Hund aus Baden-Württemberg 
ist publiziert, der nicht in endemischen Gebie-
ten gewesen sein soll.

Im infizierten Tier durchwandern die Larven  
zunächst das Unterhautgewebe. Nach ver
schiedenen weiteren Häutungen sind die 
Larven nach etwa drei Monaten in der Lage, 
ihre Zielgebiete in Herz und Lungenvenen zu 
erreichen (D. immitis). Hier leben sie etwa 5 
Jahre lang und werden nach etwa einen halben 
Jahr geschlechtsreif und produzieren Blutmi-
krofilarien. Komplikationen sind in dieser Zeit 
bei starkem Befall Blutzersetzung, Husten und 
starke Kreislaufstörungen, die tödlich enden 
können. Der Lebenszyklus von D. repens ist 
ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Para-
siten im Unterhautgewebe bleiben und hier in 
Zysten leben. Die Symptome sind die beschrie-
benen Hautknoten verbunden mit Juckreiz.

Die Therapie der Herzwurmkrankheit ist ris-
kant und stellt für den Organismus eine starke 
Belastung da. Deshalb ist es ratsam, entspre-
chende Prophylaxe zu betreiben und so dem 
Tier die Folgen dieser Erkrankung zu ersparen. 
Wichtig ist eine entsprechende Vorbeugung mit 
wirksamen Medikamenten überall dort zu be-
treiben, wo der Hund der Gefahr von Mücken-
stichen ausgesetzt ist. Auch eine vorbeugende 
Stechmückenprophylaxe ist sinnvoll.

In unserem Fall ist leider nicht bekannt, ob 
der Hund ausschließlich im Bereich Moskau 
gelebt hat. Wenn dies der Fäll wäre, wäre 
dies bemerkenswert und in Anbetracht der 
dort herrschenden klimatischen Verhältnisse 
ungewöhnlich.

Über eine Übertragung auf Zwischenwirt und 
Schließen einer Infektkette durch Übertra-
gung auf einen anderen Hund in unserer 
Region kann man nur spekulieren.

Wir möchten diesen Fall zum Anlass nehmen, 
über Krankheitsvorkommen im Zusammen-
hang mit einem möglichen Klimawandel zu 
berichten und einen Ausblick zu geben.

Verschiedene Umstände beeinflussen  
das Auftreten von neuen „exotischen“  
Tierkrankheiten:
1. Klimaveränderungen
2. �Globalisierung mit zunehmendem  

internationalem Handel und Tourismus 
3. �Seuchenerregeretablierung in oder  

durch einen neuen Vektor

Klimaveränderungen und deren Gründe 
werden in Abhängigkeit von wirtschaftlicher 
Interessenlage nach wie vor kontrovers öf-
fentlich diskutiert, obgleich die jeweilige fach-
wissenschaftliche Meinung dazu mittlerweile 
einhellig ist. Trockene Sommer, die extremen 
Wintertemperaturen, hohe Niederschlags-
mengen und andere Phänomene werden mit 
einer Klimaveränderung begründet. Bezo-
gen auf das Auftreten neuer sog. exotischer 
Tierseuchen wird beobachtet, dass sich diese 
schnell und sprunghaft durch Überwindung 
größerer Entfernungen transkontinental 
ausbreiten können.

Klimaveränderungen wirken sich im Seu-
chengeschehen dadurch aus, dass z.B. Insek-
ten und Spinnentiere (inkl. Milben, Zecken) 
neue Ausbreitungsgebiete erschließen. Sie 
fungieren als Träger und Zwischenwirte von 
Seuchenerregern. Mit der Veränderung ihrer 
Ausbreitungsgebiete verändert sich auch das 
potenzielle Seuchengebiet. Ein gutes Beispiel 
aus jüngster Zeit ist Culicoides imicola, die 
z.B. Vektor von Viren ist. Das Mittelmeer war 
bislang eine nördliche Ausbreitungsgrenze 
für diese Mücke. Diese wurde überwunden, 
so dass in 2007 die Nordgrenze in Südeuropa 
verlief.



52 Tiergesundheit

Dadurch waren die Voraussetzungen für 
die Etablierung verschiedener aus Afrika 
stammender Blauzungenvirus-Serotypen 
in Südeuropa gegeben. Hinzugekommen ist 
2006 in einer extrem warmen Klimaphase die 
Adaptierung des BTV-Erregers an Mücken 
der C. obsoletus-Gruppe, die schon zuvor 
bis Nordeuropa heimisch waren. Hierdurch 
konnte es zu dem neuen Seuchengeschehen 
kommen, welches im Sommer und Herbst von 
den Niederlanden ausgehend besonders stark 
Nordrhein-Westfalen von Westen überrollte.

Nicht allein für BTV können diese Culicoides-
Spezies als Vektoren fungieren. C. imicola  
ist auch der Hauptvektor für die gefährliche 
Afrikanische Pferdepest; aus C. obsoletus 
wurde das Virus gleichfalls schon isoliert. 
Somit sind auch in Mittel- und Nordeuropa 
Bedingungen geschaffen, die eine Seuchen-
ausbreitung ermöglichen können. Neben  
der Klimaveränderung und bei möglicher 
Seuchenetablierung in einem vorhandenen 
Vektor braucht es im Beispiel Afrikanische 
Pferdepest nur noch den mit der Globali-
sierung verbundenen Erregereintrag, z.B. 
auf dem Weg des Tierimportes, um ein 
Seuchengeschehen in unseren Breiten zu 
verursachen. Die Folgen für unseren dicht 
stehenden Pferdebestand wären kaum  
abzusehen.

Die Globalisierung ist auch im Falle anderer 
Tierseuchen ein wichtiger Eintragsfaktor. Ein 
Beispiel ist die Afrikanische Schweinepest. In 
Europa kommt sie endemisch in Sardinien vor. 
Außerhalb von Afrika gab es weitere Aus-
brüche in Belgien (1985), den Niederlanden 
(1986), Spanien (1994) und in Portugal (1999). 
Aktuell ist Russland betroffen. Die Seuche hat  
sich aus dem Kaukasusbereich bis 400 km 
östlich der EU-Außengrenze in Richtung  
Lettland und Estland ausgebreitet. Wild-  
und Hausschweine sind gleichermaßen be-
troffen. Bei der Ausbreitung kann der Faktor 
Mensch mit Handel und Tourismus eine 
bedeutsame Rolle spielen: Der Ausbruch in 
Belgien wurde seinerzeit durch ein unachtsam 
weggeworfenes Lebensmittel mit nicht erhitz-
tem infiziertem Schweinefleisch ausgelöst. In 
Russland wird auf Mülldeponien verbrachter 
Schiffsproviant als Eintrag vermutet. Im Land 
scheinen Kantinenabfälle für weit auseinan-
der liegende Seuchenfälle verantwortlich zu 
sein. Bei Vorliegen solcher Risiken können 
die Kontrollen im Reiseverkehr nicht streng 
genug sein. Wir haben bereits reagiert und in 
2011 auch eine PCR zum Nachweis des Afrika
nischen Schweinepestvirus etabliert.

Austauschen ließe sich in dem Fall der Be-
griff Afrikanische Schweinepest auch durch 
Maul- und Klauenseuche. Das Ergebnis wäre 

Blauzunge: Backenschleimhaut eines Wisents mit 
hochgradiger Geschwürbildung der Oberfläche

Histologischer Befund der Herzmuskulatur 	
(Wisent) mit ausgeprägter eitriger Entzündung
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gleichermaßen fatal. Schweine, Rinder und 
kleine Wiederkäuer, Wild- und Zootiere wären 
betroffen. Für den Menschen ist MKS eine 
mild verlaufende Zoonose.

Ein weiteres Beispiel für eine Seuche, die in 
jüngerer Zeit aufgrund des transkontinentalen 
Verkehrs verbreitet wurde, ist die West-Nil-
Virus-Infektion. Das Virus wurde vermutlich 
durch infizierte Vektoren in den Bereich von 
New York/USA eingeschleppt. Dort kam es 
zu Massensterben von Krähen und Greif
vögeln. Auch Erkrankungs- und Todesfälle 
bei Pferden und Menschen traten auf. Die 
Seuche breitet sich von dort innerhalb von 
7 Jahren über die gesamte Fläche der USA 
aus. Das zeigt das Potenzial dieser Seuche. In 
Südeuropa ist die West-Nil-Virus-Infektion in 
den letzten 10 Jahren bei Vögeln, Pferden und 
Menschen aufgetreten. 2010 starben in Grie-
chenland bei über 150 bekannten Infektionen 
zehn Menschen an der Seuche. In Österreich 
sind erkrankte Wildvögel festgestellt worden. 
Das Zusammenwirken eines Vogelreservoirs 
für das Virus im Zusammenwirken mit der 
Mücke Culex pipiens wird vermutet und eine 
weitere Ausbreitung nach Norden erwartet.

Das verwandte Usutu-Virus wurde in 2011 
bereits in Süddeutschland bei einem Massen
sterben von vorwiegend Amseln nachgewie-
sen. Wahrscheinlich wurde das Virus über 
Mücken eingeschleppt und verbreitet. Voran-
gegangen waren Fälle von Usutu-Virusinfek
tion und West-Nil-Virus-Infektion in Öster-
reich in den Jahren zuvor (2003: Usutu-Virus, 
West Nil: 2008). Die Wahrscheinlichkeit, dass 
das auch in Deutschland passieren könnte,  
ist groß. Deshalb haben wir sowohl für das 
Usutu-Virus wie auch für das West-Nil-Virus, 
das neben Vögeln auch bei Pferden und 
Menschen auftreten kann, Nachweismöglich-
keiten im CVUA-OWL etabliert.

Es gibt viele weitere Krankheiten, die auf dem 
Sprung nach Europa sind:
Das Rift-Valley-Fever z.B. verursacht in Ost
afrika ursprünglich große Sterberaten bei 
Wiederkäuern und Kaninchen. Menschen 
können sich beim Schlachten der Tiere 
anstecken und ebenfalls daran sterben. Die 
Infektion hat den Sprung auf die Arabische 
Halbinsel bereits geschafft. Ebola- und 
Marburgvirus, Lassavirus, andere hämor
rhagische Fieber, Virusenzephalitiden und 
viele andere Krankheiten sind Risiken der glo-
balen Logistik und im Reiseverkehr. Von den 
Seuchenerregern, die in den letzten 20 Jahren 
beim Menschen erstmals aufgetreten sind, 
kommen etwa zwei Drittel aus dem Tierreich, 
stellen also Zoonosen dar. Das unterstreicht 
die Bedeutung einer Kooperation von Human- 
und Veterinärmedizin in dem Sektor.

Wie kann diesem komplexen Ineinander
wirken so unterschiedlicher Risiko
faktoren begegnet werden?

Zu Klimaveränderungen:
Leider ist zu vermerken, dass die interna
tionale Politik sich im Hinblick auf die Ver-
minderung CO2-Imissionen schwertut, das 
Erforderliche an Maßnahmen zu erkennen 
und gemeinsam durchzusetzen. Die Gesund-
heitspolitiker können daher nur immer wieder 
die Risiken benennen und auf gesundheitliche 
und wirtschaftliche Folgen von Maßnahmen 
und Unterlassungen hinweisen. Die kom
plexen biologischen Regelkreise werden sich 
immer an jede ökologische Veränderung 
adaptieren und für neue Herausforderungen 
bieten. Diese Erkenntnis drängt sich auf, 
wenn man das Prinzip hinterfragt, welches 
dem Leben auf unserer Erde zugrunde liegt. 
Der Unterschied zu anderen Jahrhunderten 
ist, dass die von Menschen verursachten 
Einflüsse nie so groß waren wie jetzt. Die 
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technischen Möglichkeiten, diese zu erken-
nen und Negativentwicklungen zu mindern, 
waren gleichfalls nie besser. Ein zu langes 
Hinzögern erforderlicher Maßnahmen kann 
enorm teuer sein und viele Menschenleben 
kosten.

Zu Globalisierung:
Die Globalisierung ist eine augenblicklich 
durch billigen Transport begünstigte Wirt-
schaftsform, die mit kurzfristigen Zielen zu 
einer Ausbeutung der Ressourcen unseres 
Planeten führt. Das lässt sich zur Zeit nicht 
aufhalten. Nur durch Aufklärung und Verstär-
kung der Gesamtverantwortung lässt sich 
hier etwas erreichen. Es gibt viele Beispiele 
für in Transportmitteln in andere Länder und 
Regionen verschleppte Tier- und Pflanzen
arten, die dort das ökologische Gleichgewicht 
der Ursprungsflora und -fauna beeinflussen. 
Für Infektionserreger und deren Vektoren gilt 
das gleichermaßen.

Es ist eine Herausforderung, diesen Gefah-
ren zu begegnen, und es bedarf hier großer 
Anstrengungen, zumal die WTO mit dem Ziel 
eines globalen Binnenmarktes den wirt-
schaftlichen Erfolg von Handelsbeziehungen 
hoch ansetzt und die Gefahr besteht, dass 
die Tierseuchenprävention darunter zu kurz 
kommt. An den Grenzkontrollstellen des 
Binnenmarktes und in der Überwachung der 
Mitgliedstaaten sind daher wichtige Aufgaben 
zu erfüllen, um Risiken zu mindern.

Quelle: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/ 
strategy/docs/animal_health_strategy_de.pdf

Die Tiergesundheitsstrategie  
der EU ist:

• �Konzentration auf Maßnahmen zur  
Verhinderung von Seuchen wird zu 
Anreizen zur Reduzierung der Risiken 
für Tiergesundheit und Tierschutz 
führen.

• �Risikobasierte Kontrollen der Ein
fuhren in die EU werden dazu beitra-
gen, die Gefahr der Einschleppung 
von wichtigen Tierkrankheiten in  
die Gemeinschaft auf ein Minimum  
zu begrenzen.

• �Eine größere Klarheit über die Ver
antwortlichkeiten für Maßnahmen 
wird zur Erreichung der vereinbarten 
Ziele beitragen, wobei die Kosten 
unter all denen aufgeteilt werden,  
die den Nutzen daraus ziehen.

• �Die Fortschritte werden aktiv über-
wacht, indem von Anfang an Ziele 
und Leistungsindikatoren festgelegt 
werden.



55Umwelt

Umwelt
Fukushima
Die Reaktorkatastrophe im japanischen  
Fukushima hat auf dramatische Weise ge-
zeigt, dass man Tschernobyl nicht vergessen 
darf. Die Unfallserie begann am 11. März 
2011 mit einem Erdbeben der Stärke 9, 
gefolgt von Tsunamiwellen mit einer Höhe 
von bis zu 15 Metern. Dies führte bei vier der 
sechs Reaktorblöcke des Kernkraftwerkes 
in Fukushima zu einem Ausfall der Energie-
versorgung für die Kühlsysteme und in der 
Folge zu einer Kernschmelze in den Reakto-
ren. Insgesamt wurde eine große Menge an 
radioaktivem Material, hauptsächlich leicht 
flüchtige Edelgase, sowie Jod-131, aber 
auch geringe Aktivitäten von radioaktivem 
Cäsium in den folgenden Tagen und Wochen 
freigesetzt. Seit dem 21. März misst man 
erhöhte Jod- und Cäsium-Konzentrationen 
im Meerwasser am Kraftwerk.
Ende März konnten an den höchstempfind-
lichen Messstellen des Deutsche Wetter-
dienstes, des Bundesamtes für Strahlen-
schutz, sowie der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Potsdam, Offenbach und 
Schauinsland erste Spuren, ein fünftau-
sendstel Becquerel Jod-131 pro Kubikmeter 
Luft, gemessen werden. Anfang April 2011 
konnten auch im CVUA-OWL in Grasproben 
(stellvertretend für Freilandgemüse) aus 
Detmold, Paderborn und Höxter Gehalte an 
Jod-131 in der Größenordnung von 1 Bq/
kg nachgewiesen werden. Da in den letzten 
Jahren davor in diesem Medium kein Jod-131 
nachweisbar war, kann davon ausgegangen 
werden, dass das Jod aus dem Kernkraft-
werk von Fukushima stammt. Auch eine im 
Rahmen der Strahlenschutzvorsorgeunter-
suchung beprobte Freilandfeldsalatprobe 
(Herkunft Bielefeld) wies am 12. April 2011 

einen mit den Grasproben vergleichbaren 
Gehalt an Jod-131 von 0,9 Bq/kg auf.
Eine Wiederholung der Messungen im Mai 
2011 ergab, dass kein weiteres radioaktives 
Jod aus Fukushima zu uns gelangt war und 
das Anfang April vorhandene Jod-131 auf 
Grund der kurzen Halbwertszeit nicht mehr 
nachzuweisen ist.
Ab Mai 2011 konnte vegetationsbedingt 
vermehrt mit der Beprobung von Freiland-
gemüse begonnen werden. Drei Proben 
wiesen Gehalte an Cäsium-137 zwischen  
0,3 und 0,8 Bq/kg auf. Besonders auffällig 
war eine Freilandkohlrabiprobe aus Biele-
feld mit einem Gehalt an Cäsium-137 von 
0,3 Bq/kg. In den vergangenen 5 Jahren war 
Sprossgemüse nicht mit Cäsium-137 belas-
tet. Bei den anderen zwei Proben handelte 
es sich um Kohlgemüse, welches sich nicht 
signifikant von den Kohlproben der letzten  
5 Jahren unterschied.
Von den importierten Nahrungs- und Ge-
nussmitteln stammen lediglich 0,1 % aus 
Japan. Nach dem Reaktorunfall wurden die 
Untersuchungen dieser Produkte verstärkt. 
So wurden 9 Proben japanischer, grüner Tee 
auf radioaktive Belastung untersucht. Alle 
Proben waren unauffällig.
Importfische aus den beiden möglicher-
weise betroffenen Fanggebieten 61 und 67 
im Nordpazifik spielen für den deutschen 
Handel eine wesentliche Rolle. Aus  
diesem Grunde wurden im 2. Halbjahr 2011  
31 tief gefrorene Pazifikfische untersucht.  
Cäsium-137 konnte in keiner Probe nach
gewiesen werden. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass diese Fische vor dem Unfall 
gefangen und eingefroren worden waren. 
Seit dem Unfall von Fukushima wird frischer 
Pazifikfisch nicht mehr im hiesigen Handel 
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angeboten. Obwohl die Wissenschaftler 
eine Gefährdung durch kontaminierte 
Fische ausschließen, da das Pazifikwas-
ser die radioaktive Belastung weitgehend 
verdünnt, bleibt eine Verunsicherung für 
den Verbraucher. Aus diesem Grunde sind 
beim CVUA-OWL langfristige Kontrollen der 
Fische, frisch oder gefroren, aus dem Nord-
pazifik geplant. Zusätzliche Untersuchungen 
betreffen Lebensmittel- bzw. Futtermittel 
aus Japan und Umgebung, vorausgesetzt, 
der hiesige Handel verfügt über derartige 
Produkte.

Legionellen
Trinkwasser gilt als Lebensmittel Nummer 1.  
Aber wenn es chemisch oder mikrobiolo-
gisch verunreinigt ist, kann es auch schnell 
zu einer Gefahr werden.

Legionellen sind Bakterien, die erstmalig 
1976 nachgewiesen wurden. Bei einem 
Treffen von Kriegsveteranen in einem Hotel 
in Philadelphia/USA kam es zur Erkrankung 
von mehr als 180 Personen, von denen 29 
verstarben. Als Ursache wurden gramnega-
tive, nicht sporenbildende stäbchenförmige 
Bakterien ermittelt, die in hoher Konzentra
tion als Aerosol (Spray) in die Lunge auf
genommen wurden. Der Name der Bakterien 
leitet sich aus der so festgestellten „Legio-
närskrankheit“ ab.
Seitdem wurden Legionellen in allen mög
lichen Warmwassersystemen nachgewiesen 
und als Hauptgefährdung beim Duschen 
ermittelt.

Die durch Legionellen ausgelösten Erkran-
kungen können einen recht unterschiedli-
chen Verlauf haben und sich unter anderem 
durch Unwohlsein, Kopfschmerzen, Glie-
derschmerzen, Pontiac-Fieber oder eine 
starke Lungenentzündung (Legionellose) 
zeigen. Die Anzahl der Erkrankungen wird in 
Deutschland jährlich auf weit über 100.000 
geschätzt. 20.000 - 32.000 davon an Legio-
nellose, die in bis zu 15 % der Fälle tödlich 
enden. (Legionellen: Aktuelle Fragen zum 
Vollzug der geänderten Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV), Stellungnahme des Umwelt-
bundesamtes  
28. November 2011)

Bis heute kennt man ca. 50 Arten und mehr 
als 70 Serogruppen der Legionellen. Legio-
nellen vermehren sich in warmen Wasser in 
einem Temperaturbereich von ca. 25 °C bis 
50 °C. Unter 20 °C findet kein wesentliches 
Wachstum statt. Oberhalb von 60 °C sterben 
Legionellen zunehmend schnell ab. Eine be-
sondere Gefährdung besteht daher an allen 
Stellen, wo Aerosole von warmen Wasser 
gebildet werden.

Legionellen im Warmwasser sind eine Gefahr 	
beim Duschen
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Bereits mit dem Inkrafttreten der Trinkwas-
serverordnung 2001 im Jahre 2003 bestand 
die Forderung, dass öffentliche Gebäude 
auf Legionellen untersucht werden sollten. 
Hierzu gehörten z.B. Schulen, Kindergärten 
und Krankenhäuser. Basis für die Beur-
teilung und Vorgehensweise im Zusam-
menhang mit Belastungen war das DVGW 
Arbeitsblatt W 551/W 552 vom Juli 2002,  
das durch das DVGW Arbeitsblatt W 551 im 
April 2004 abgelöst wurde (DVGW: Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V.). Dieses Arbeitsblatt sieht auch für 
größere Wohnhäuser eine Untersuchung 

auf Legionellen vor. Mit der Änderung der 
Trinkwasserverordnung zum 1. November 
2011 wurde nun auch der Bereich großer 
Wohnhäuser mit in die Verordnung aufgenom-
men. Ein- und Zweifamilienhäuser bleiben 
grundsätzlich hiervon ausgeschlossen. Sofern 
ein Gebäude gewerblich oder öffentlich 
genutzt wird und der Warmwasserspeicher 
im Gebäude mehr als 400 Liter fasst und/
oder eine Rohrleitung zwischen Warmwasser
erwärmer und Entnahmestelle mehr als drei 
Liter Wasser enthält, besteht eine Unter
suchungspflicht und Meldepflicht beim 
Gesundheitsamt.
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CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2011)

154 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 9.700 untersuchte  
Lebensmittelproben
– Beanstandungen ca. 1.270
– Beanstandungsquote = 13,1 %

Ca. 43.600 untersuchte Proben  
gemäß Rückstandskontrollplan und 
Fleischhygiene
– davon ca. 38.600 Hemmstofftests
– Beanstandungen ca. 135
– Beanstandungsquote = 0,3 %

Ca. 1.370 untersuchte Proben  
von Kosmetika, Bedarfsgegenständen  
und Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 183
– Beanstandungsquote = 13,4%

Ca. 1.500 untersuchte Proben  
von Futtermitteln
– Beanstandungen ca. 76
– Beanstandungsquote = 5,0 %

Ca. 215.800 Untersuchungen  
zur Diagnose von Tierkrankheiten
– davon rund ca. 61.750 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.400 Untersuchungen  
zur Umweltanalytik

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte 
für bestimmte Futtermittel-, Rückstands- 
und Gentechnikuntersuchungen
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